
der Beifa en zu den Steno ra hischen ProfokoJlen 
des Nationalrates XVIIlOb . DIPL.-ING. DR. FRANZ FIS,CHLER . esetzge uni;:;pcnode 

BUNDESMINISTER 

FÜR LAND-UND FORSTWIRTSCHAFT WIEN, 1:3. U8Z. i993 
1012. Slubenring 1 

Zl.10.930/118-IA10/93 

Gegenstand; Schriftl.parl.Anfr.d.Abg.z.NR 

An den 

Jakob Auer und Kollegen, Nr. 5491/J 
vom 3. November 1993 betreffend Einhebung 
eines Sanierungskostenbeitrages bei 

Verbesserung der Trinkwasserversorgung 

Herrn Präsidenten 
des Nationalrates 
Dr. Heinz Fischer 
Parlament 
1017 Wie n 

'6?J':ff1 lAB 

1993 -12- 1 7 

zu 5ltfA IJ 

Auf die - aus Gründen der besseren Übersichtlichkeit in Kopie bei

geschlossene - schriftliche Anfrage der Abgeordneten Auer und 

Kollegen vom 3. Nov. 1993, Nr. 5491/J, betreffend Einhebung eines 

Sanierungskostenbeitrages bei Verbesserung der Trinkwasser
versorgung, beehre ich mich folgendes mitzuteilen: 

Zu den Fragen 1 bis 3; 

Nach dem Finanz-Verfassungsgesetz 1948, BGBl.Nr. 45, kann die 
Bundesgesetzgebung gemäß § 7 Abs. 5 und die Landesgesetzgebung 

gemäß § 8 Abs. 5 Gemeinden ermächtigen, bestimmte Abgaben auf Grund 
eines Beschlusses der Gemeindevertretung zu erheben. Von dieser Er

mächtigung hat z.B. der Wiener Landtag Gebrauch gemacht. Mit 

Landesgesetz vom 29. September 1989, LGBl. Nr. 43/1989, wurde die 

Einhebung von Umweltabgaben auf Wasser, Abwasser und Müll be

schlossen, deren Höhe durch Verordnung der Landesregierung fest

zusetzen sind. 
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Eine Kopie dieses wiener Landesgesetzes ist der Anfragebeantwortung 
beigeschlossen. 

Im übrigen möchte ich darauf hinweisen, daß Fragen der Finanz-Ver
fassung und des Finanzausgleiches in den Wirkungsbereich des Herrn 
Bundesministers für Finanzen fallen. 

Beilagen 

Der Bundesminister: 
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Nr. 6"qq/f IJ 

1393 -11- 03 

der Abg. Auer 
und Kollegen 

BEILAGEN" 

an den Bundesminister fur Land- und ForstWirtschaft 
betreffend Einhebung eines Sanierungskostenbeitrages bei Verbesserung der 

Trinkwasserversorgung 

Die schriftliche parlamentarische Anfrage Nr. 5137/1 vom 9. Juli 1993 des Erstunterzeichners 
behandelte die Einhebung eines Sanierungskostenbeitrages bei Verbesserung der 
Trinkwasserversorgung. In der Frage 3 ging es darum. ob Gemeinden in ihrem 
Wirkungsbereich außerhalb des Wasserrechtsgesetzes die Möglichkeit besitzen. 
zweckgebunden Mittel fur Maßnahmen einzuheben. die der Verbesserung der 
wasserwirtschaftlichen Versorgung dienen. In Ihrer Beantwortung (Nr. 4991/AB) stellen Sie 
fest. daß eine Einhebung von Umweltabgaben auf Wasser. Abwasser und Müll (LGBl. Nr. 
43/1989) und deren Höhe durch Verordnung der oberästerreichischen Landesregierung 
beschlossen wurde und daher möglich sei. 

Im betreffenden Landesgesetzblan konnte jedoch kein entsprechender Hinweis gefunden 
werden. insbesondere auch deshalb. weil die· Anfragesteller unter einer Verbesserung der 
qualitativen und quantitativen Wasserversorgung umfassende Reparaturen und Neubau
maßnahmen. beispielsweise an Wasserfassungen. Brunnen. Pumpanlagen. Behälter. 
Steuerungs- und Sicherungsanlagen usw .. verstehen. 

Faksimile: LGB!. Nr. 431189 

Die unterfertigten Abgeordneten richten daher an den Bundesminister fur Land- und 
Forstwirtschaft folgende 

Allllfrrgnge: 

I) Besitzen die Gemeinden in ihrem Wirkungsbereich außerhalb des Wasserrechtsgesetzes 
die Möglichkeit. zweckgebundene Mittel fur Maßnahmen. wie oben angefiihrt. 
einzuheben. die der Verbesserung der wasserwirtschaftlichen Versorgung dienen? 

2) Wurden derartige Modelle bereits umgesetzt? 

3) Wenn ja, wo? 
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FÜR OBERÖSTERRE~C~ 
/ 

16. Stück 

43. \I~ d3r 0.0. t.andnt~1In9 \?Om 3. JUlI t889. mn ctar 010 '!11m g.;Andcrt 'llird 

44. II~ dDf 0.6. LancIoarOOMlfUnQ vom 3, Juli 1989 beai01lli11ld eile V~ 080' MiChaGIn~S'liIull~ ~IIA Nr, 5?5) "" Gubo81 
der M.rtdgemeIl\04I W&l&On~ltchon 

"5. KunolMCftung cser 0.0. l.8IIaelll~ vom 17. Juli .1 11M "Dar 'UI AU$$CtuuilMlV Gor WliH _ GomeII\CIIItIIIIIlKI cw ÜOII1OIndo AlIIlIllllIng. ptIll1" 
8("", 0el:Irtc Linz-und 

••• V_4IfIIUNl dllt 0.0. 4.AnOe$t~ '10M 11. Juß 1969 übIr die Anlap .,. W8~"nl8mlllel G$f am 17. s.embar '1NI911U'en~ulilh""f" 
den Wahl doH ~ der ~ AIIIIeIIII"9 

der 0.0. Landesregierung vom 3. Juli 1989. mn Ger die 
Lanae~ waltungucgabllllworordnung 1966 geän

Clen wIrd 

Auf GrunD dos § 2 desO.ö. Verwellungsabgabengeset
%0$ '974. I.GBI. Nr. 6. in dor Fassung der ban~t%e 
LGBI. Nt. 35/1980, 6511980 und 1n989 wird vsromftet: 

§ 1 

Cie Landosvorwal1ungsabgabenllsrordnung 1986. 
LGBI. Nf. 21. In der Fassung der Verordnungen LGB!. Nr. 
19/1988 und 83/1988 IIIl1rd wia lul91 geändert: 

1. Dio Z;i'lor 107 lit. \( doa Tarifes hat fU laulan: 

"k) zur Durchführung von Orainagiorungon 
jo angofangone 1.000 m2 •• • • • • • • • 10.-
l"oÖChstens Jedoch ........... . . . .. 500.-" 

2. Die zjffer 107 IIt. 0 des Tarnes nat zu lauten: 

.. 0) zur Durchtuhrung lIon gelAndegest8lten
den Maßnahmen 
je angetangone 1.000 m2 •.••••.•• 10.-
höchstens jedoch .. , ....... , , , . .. 500.-" 

12 
Oie5e Veromnung tritt mit Ablauf des Tages Ihr.r Kund. 

macnung Im LandesgElHtzblatt für Obe~ In 

Kraft. 

FOr die 0.6. Landaaregierung: 

Dr.Ra~n~ 

Landeshauptmann 

44. 
VOfi'crrdnung 

detJ' @,ö. Ulnde$~~~ ~cm 3. Juli 1989 betreffend 
die Veriegung deU M~@tnbICh-Stauff·Str.8e (Lan. 
d~uaß@ Nf. ~2$) Dm @ooD~~ der Marlctgemetncfe Wal· 

EOMtl~ 

Auf Grund deB fi 9 AbI. 1 und 4 in Verbindung mit § 8 
Abs. 1 Z. 1 deI!! 006. l.ant:lolll·Stra8enIl8fWsltung5goset<r8s 
1975. I..GB/. Nr. 22. wird WJrordnot: 

i ~ 

(1) Oor bei I<m 12.371 (alt) von oer bestehenden Trasse 
abzweigende. nach Nordosten fOhrlimde und bei km 
12.687 (alt) wicaor in du~ bestehendti Trass<' oinbinden· 
do. neu hl'nusI8lIend& Abschnitt dar Michaelnbach· 
St8luff·Stra8e (LlsIlBtdraoolra~ I\!r. 525 des Verzeichnisses 
dar Landc!l· und 8cW~v.olßGn Ob&i'Ost.erreich~) wird ols 
L.&1ndl93iltra6~ iI!I~n. 

(2) Der zwischen ttm 12.377 ralt) und Km 12.687 (alt) 
9al~~no bitllt\lilrigo Ab$chnill der Michaelnb.sch·$taufl· 
Straße wird als Lenciesstraßc aufgelassen. Oie Auflas. 
$ung IAlirtl mit der Vsrltl9l"1rSOb3rgabe des nouan Stra6on· 
ab$ehnitteg (Abs. 1) wirksam. 

12 
Im etnzelnen ist der Verlauf der alten und nouen Trasse 

der Michaelnbach·Stsutt.Strll8e au& dem bvim Amt d~r 
0.0. Landesregierung und beim Marktgemolooooml Wai. 
zenklrctum auflisgenden Plan. Maßstab 1: 1000. zu er
aeMIn. 

§S 

Olne Vel"OfdoortQ tritt mit dem Ablauf des Tages Ihrer 
Kunclmachung im l.ande80esetzb/aU für Oborbatnrmich 
In Kre.ft. . 

FOr die 0.0. Landesregiorung: 

1Ol1i'. POhflnGer 
~nlt 
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Jahrgang 1989 Ausgegeben am 7. Dezember 1989 29. Stück 

43. Gesetz: Einhebung von Umweltabgaben auf Wasser, Abwasser und Müll (Umweltabgabengesetz - UAG). 

413. 

Gesetz vom 29. September 1989 über die 
Einhebung von Umweltabgabel1 auf Wasser, 
Abwasser und Müll (Umweltabgabengesetz -

UAG) 

Der Wiener Landtag hat beschlossen: 

Abschnitt I 

§ 1. Wasser, das in Wien aus öffentlichen 
Wasserversorgungsanlagen abgegeben wird, sowie 
die Bereitstellung von Wasserzählern unterliegen 
nach Maßgabe des Abschnittes II einer Abgabe 
(UmweItabgabe auf Wasser). 

§ 2. Die unmittelbare oder mittelbare Einleitung 
von Abwasser von innerhalb der Stadt Wien 
gelegenem Grundbesitz (§ 1 Grundsteuergesetz 
1955, BGBl. Nr.149, in der Fassung BGBl. 
Nr. 570/1982) in einen öffentlichen Kanal (Stra
ßenkanal) unterliegt nach Maßgabe des Abschnit
tes III einer Abgabe (Umweltabgabe auf Abwasser). 

§ 3. Für die in die öffentliche Müllabfuhr 
einbezogenen Liegenschaften ist eine Abgabe nach 
Maßgabe des Abschnittes N zu entrichten, und 
zwar ohne Rücksicht darauf, ob die öffentliche 
Müllabfuhr tatsächlich benützt wird oder nicht 
(Umweltabgabe auf Müll). 

§ 4. Die Umweltabgaben sind durch Verordnun
gen der Landesregierung festzusetzen. Die Landes
regierung darf dabei die Abgaben nur in einer 
solchen Höhe festsetzen, daß deren jeweiliger 
Gesamtertrag 120% des Aufwandes 

a) für die Erhaltung und den Betrieb der 
städtischen Wasserversorgungsanlagen sowie 
die Anschaffung und die Erhaltung der 
Wasserzähler bzw. 

b) für die Erhaltung und den Betrieb der 
städtischen Kanalisation einschließlich der 
Abwasserreinigungsanlagen bzw. 

c) für die Bereitstellung, die Erhaltung und den 
Betrieb der Einrichtungen der öffentlichen 
Müllabfuhr einschließlich der Entsorgung des 
Mülls 

sowie die Verzinsung und Tilgung der Anlageko
sten, inklusive Umsatzsteuer, nicht übersteigt. Als 
Zinssatz ist der Durchschnitt der vom Direktorium 
der Oesterreichischen Nationalbank für die letzten 
fünf Jahre verlautbanen Jahreswene der Sekundär
marktrenditen inländischer Anleihen anzuwenden. 

6 

§ 5. Werden auf Grund bundes- oder landesge
setzlicher Ermächtigung für 

a) das abgegebene Wasser oder für die BeisteI
lung und laufende Instandhaltung der Was
serzähler, 

b) die Einleitung von Abwasser in die öffentli
chen Kanäle, 

c) die Bereitstellung der Einrichtungen der 
öffentlichen Müllabfuhr bzw. deren Benüt
zung 

Gebühren eingehoben, so sind diese auf die 
jeweilige Abgabeschuld nach diesem Gesetz anzu
rechnen. 

Abschnitt II 

Besondere Bestimmungen für die Bemessung und 
Einhebung der Umweltabgabe auf Wasser (§ 1) 

§ 6. (1) Die Abgabe ist vom Wasserabnehmer (§ 7 
Wasserversorgungsgesetz 1960) zu entrichten. 

(2) Sie v,:ird nach Wahl der Behörde jährlich, 
vieneljährlich oder monatlich anteilig pro Kubik
meter abgegebenen Wassers sowie nach Durchfluß
weite des beigestelIten Wasserzählers ermittelt und 
unter Bedachtnahme auf die erfolgten Teilzahlun
gen (Abs. 3) bescheid mäßig festgesetzt. Im Falle der 
jährlichen Ermittlung hat der Wasserabnehmer 
vieneljährliche Teilzahlungen jeweils bis zur 
nächstfolgenden Festsetzung (Abs. 3) zu leisten. 

(3) Bei jährlicher Ermittlung werden die Teilzah
lungen am 15. Jänner, 15. April, 15. Juli und 
15. Oktober eines jeden Jahres fällig. Bei jährlicher 
und vieneljährlicher Ermittlung wird die Abgabe am 
15. des auf die Zustellung des Abgabenbescheides 
folgenden Monates und bei monatlicher Ermittlung 
zwei Wochen nach Zustellung des Abgabenbeschei
des fällig. 

(4) Die Höhe der Teilzahlungen nach Abs. 3 wird 
von der Behörde auf Grund des durchschnittlichen 
Verbrauches im vorangegangenen Bezugszeitraum 
mit Bescheid vorläufig (§ 148 WAO) festgesetzt. Bei 
wesentlicher Änderung der für die Wasserbezugs
menge maßgeblichen Umstände kann die Behörde 
auf Antrag oder von Amts wegen die Höhe dieser 
Teilzahlungsbeträge entsprechend abändern. 

(5) In Fällen vorubergehender oder periodisch 
wiederkehrender Wasserabnahme ist bei der Anmel
dung eine Vorauszahlung in der Höhe der 
mutmaßlich auflaufenden Abgabe zu leisten. Ein 

33 
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allfälliger Mehrbetrag ist binnen zwei Wochen nach 
Zustellung des Abgabenbescheides zu entrichten. 

(6) Werden Anträge gemäß § 23 Abs.3 oder 
Anmeldungen gemäß § 23 Abs.5 Wasserversor
gungsgesetz 1960 gestellt, so gelten diese auch als 
Anträge bzw. Anmeldungen gemäß Abs. 4 bzw. 
Abs. 5. Anträge oder Anmeldungen gemäß Abs. 4 
oder Abs. 5 gelten auch als Anträge bzw. Anmel
dungen gemäß § 23 Abs. 3 bzw. Abs. 5 Wasserver
sorgungsgesetz 1960. 

§ 7. (1) Bei einem Wechsel in der Person des 
Wasserabnehmers gemäß § 7 Abs. 1 Wasserversor
gungsgesetz 1960 haftet der neue Abnehmer neben 
dem früheren für alle Rückstände an Abgaben samt 
Nebenansprüchen, die für die Zeit seit dem Beginn 
des letzten vor dem Wechse! liegenden Kalender
jahres aufgelaufen sind und die Abnahmestelle 
betreffen, auf die sich der Wechsel bezieht. 

(2) Bei jedem Wechsel in der Person des 
Wasserabnehmers und beim Ende des Wasserbezu
ges haftet der bisherige Wasserabnehmer für alle 
Abgaben samt Nebenansprlichen, die zwischen dem 
Wechsel in der Person des Wasserabnehmers oder 
dem Ende des Wasserbezuges und dem Zeitpunkt, 
in dem er seiner Anzeigepflicht nach § 17 Abs. 1 
Wasserversorgungsgesetz 1960 nachgekommen ist, 
aufgelaufen sind. 

§ 8. (1) Für die erstmalige Ermittlung der Abgabe 
ist jener Verbrauch zugrunde zu legen, der sich aus 
der Vervielfachung der seit der letzten Ablesung des 
Wasserzählers pro Tag durchschnittlich abgegebe
nen Wassermenge mit der Anzahl der Tage 
zwischen dem erstmaligen Inkrafttreten einer 
Verordnung der Landesregierung über die Höhe 
der Abgabe und der ersten nach diesem Zeitpunkt 
durchgeflihrten Ablesung des Wasserzählers ergibt. 
Die pro Tag durchschnittlich abgegebene Wasser
menge ist in der Weise zu ermitteln, daß der 
Wasserverbrauch zwischen der letzten vor und der 
ersten nach dem erstmaligen Inkrafttreten einer 
Verordnung vorgenommenen Wasserzählerable
sung durch die Anzahl der zwischen diesen beiden 
Ablesungen gelegenen Tage geteilt wird. 

(2) Bei jeder Änderung der Höhe der Abgabe 
durch Verordnung der Landesregierung ist Abs. 1 
analog anzuwenden. 

Abschnitt III 

Besondere Bestimmungen für die Bemessung und 
Einhebung der Umweltabgabe auf Abwasser (§ 2) 

§ 9. (I) Die Abgabe ist nach der Menge des 
abgegebenen Abwassers zu bemessen und mit einem 
Betrag je Kubikmeter festzusetzen. 

(2) In den öffentlichen Kanal abgegeben gelten 
1. die von der öffentlichen Wasserversorgung 

bezogene, nach § 11 Wassen'ersorgungsgesetz 
1960 ermittelte Wassermenge und 

.. -. ' ... 

2. bei Eigenwasserversorgung die im Wasser
rechtsbescheid festgestellte Wassermenge, de
ren Benutzung eingeräumt wurde (§ 111 
Wasserrechtsgesetz 1959, BGBI. Nr.215, in 
der Fassung BGBI. Nr. 693/1988). 

(3) Ist im Wasserrechtsbescheid das eingeräumte 
Maß der Wassernutzung nicht enthalten oder liegt 
eine nach dem Wasserrechtsgesetz nicht bewilligte 
Eigenwasserversorgung vor, so ist die bezogene 
Wassermenge vom Magistrat unter Zugrundele
gung der Verbrauchsmenge gleichartiger Wasserab
nehmer zu schätzen. Diese Menge gilt als in den 
öffentlichen Kanal abgegeben. . 

(4) Besteht eine Wasserversorgung nach Abs.2 
oder Abs. 3, so sind die aus einer zusätzlichen 

o Eigenwasserversorgungsanlage bezogenen Wasser
. mengen bei der Ermittlung der Abwassermenge 
nicht zu berücksichtigen, wenn diese nachweislich 
zur Gänze nicht in einen öffentlichen Kanal 
eingeleitet werden. 

(5) Bei Vorhandensein eines Wasserzählers im 
Sinne des § 12 Abs. 4 Kanalräumungs- und 
Kanalgebührengesetz 1978 gilt die angezeigte 
Wassermenge als in den öffentlichen Kanal 
abgegeben. § 11, § 15 Abs. 3, § 20 Abs. 5 lit. a und 
§ 27 Wasserversorgungsgesetz 1960 sind sinngemäß 
anzuwenden. 

§ 10.
0

(1) Für nach § 9 Abs.2 Z 1, Abs. 3 und 5 
festgestellte Abwassermengen, die nicht in den 
öffentlichen Kanal gelangen, ist über Antrag die 
Abgabe herabzusetzen, wenn die im Kalenderjahr 
oder in einem kürzeren Zeitraum nicht eingeleiteten 
Abwassermengen 5 vH der für diesen Zeitraum 
festgestellten Abwassermengen, mindestens jedoch 
100 Kubikmeter, übersteigen und die Nichteinlei
tung durch prüfungsfähige Unterlagen nachgewie
sen wird. Der Antrag ist bei sonstigem Anspruchs
verlust für in einem Kalenderjahr oder in einem 
kürzeren Zeitraum nicht eingeleitete Wassermen
gen bis zum Ende des folgenden Kalenderjahres 
einzubringen. 

(2) Für Kleingärten sowie für Baulichkeiten mit 
nicht mehr als zwei Wohnungen, insbesondere 
Kleinhäuser, Reihenhäuser und Sommerhäuser im 
Sinne des § 116 der Bauordnung für Wien, LGBJ. 
für Wien Nr. 11/1930, in der Fassung des Gesetzes 
LGBJ. für Wien Nr.29/1987, kann, wenn die 
Nutzfläche der einzelnen Wohnungen 150 Qua
dratmeter nicht übersteigt, durch Verordnung der 
Landesregierung für zur Bewässerung von Grünflä
chen verwendete Wassermengen ein Pauschalbetrag 
festgesetzt werden, um den die gemäß § 9 Abs. 2 
Z I, Abs. 3 und 5 festgestellte Abwassermenge für 
die Ermittlung der Abgabe vermindert wird. Der 
pauschale Abzug dieser Wassermengen erfolgt über 
Antrag für die der AntragsteIlung folgenden 
Kalenderjahre. Das Wegfallen der Voraussetzun
gen für den pauschalen Abzug ist dem Magistrat 
unverzüglich mitzuteilen. 

., 
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(3) Besteht eine Verordnung im Sinne des Abs. 2 
und ist zum Zeitpunkt des Inkrafttretens derselben 
ein pauschaler Abzug von der Abwassergebühr 
gemäß § 13 Abs. 2 Kanalräumungs- und KanaIge
bührengesetz 1978 bewilligt, so gilt die Bewilligung 
sinngemäß für die Abgabe. 

(4) Werden Anträge gemäß § 13 Abs. 1 bzw. 
Abs. 2 Kanalräumungs- und Kanalgebührengesetz 
1978 gestellt, so gelten diese auch als Ansuchen 
gemäß Abs. 1 bzw. Abs. 2. Anträge gemäß Abs. 1 
bzw. Abs. 2 gelten auch als Ansuchen gemäß § 13 
Abs. 1 bzw. Abs. 2 Kanalräumungs- und Kanalge
bührengesetz 1978. 

§ 11. (1) In den Fällen des § 9 Abs. 2 Z 1 dieses 
Gesetzes ist der Wasserabnehmer (§ 7 Wasserver
sorgungsgesetz 1960) Abgabeschuldner. 

(2) In allen anderen Fällen ist Abgabeschuldner 
der Schuldner der Grundsteuer für den Grundbe
sitz, von dem die Ableitung des Abwassers in den 
öffentlichen Kanal erfolgt. Unterliegt der Grundbe
sitz nicht der Grundsteuer, so ist der Abgabeschuld
ner durch sinngemäße Anwendung des § 9 Grund
steuergesetz 1955, BGBt. Nr. 149, in der Fassung 
BGB!. Nr. 570/1982, zu bestimmen. 

§ 12. (1) Die Abgabepflicht beginnt bei Grundbe
sitz, der bei Inkrafttreten des Gesetzes bereits an 
einen öffentlichen Kanal angeschlossen ist, am 
1. Jänner 1990. Ansonsten beginnt die Abgabe
pflicht mit Ablauf des Kalendervienels, in dem der 
Grundbesitz an einen öffentlichen Kanal ange
schlossen worden ist. 

(2) Umstände, die für den Beginn der Abgabe
pflicht von Bedeutung sind, und die Inbetriebnahme 
von Eigenwasserversorgungsanlagen hat der Abga
beschuldner innerhalb von zwei Wochen dem 
Magistrat schriftlich anzuzeigen. 

(3) Die Abgabepflicht endet mit Ablauf des 
Kalendervienels, in dem der Kanaianschluß besei
tigt worden ist. 

§ 13. (1) Die Abgabe wird vom Magistrat durch 
schriftlichen Bescheid festgesetzt. Die Bestimmun
gen des § 23 Wasserversorgungsgesetz 1960 über 
die Teilzahlungen bei jährlicher Gebührenfestset
zung sind sinngemäß anzuwenden. 

(2) Wird die Umweltabgabe auf Abwasser 
gleichzeitig mit der Umweltabgabe auf Wasser 
festgesetzt, wird sie ebenso wie die Teilzahlungen 
zu den im § 6 Abs. 3 genannten Zeitpunkten fällig. 
In allen anderen Fällen wird sie am 15. Tag des auf 
die Zustellung des Gebührenbescheides folgenden 
Monates fällig. 

(3) Bescheidmäßig zuerkannte Herabsetzungen 
gemäß § 10 dieses Gesetzes sind bei der Festsetzung 
der Teilzahlungen zu berücksichtigen. Wird ein 
Antrag gemäß § 10 vor Festsetzung der Abgabe 
eingebracht, so ist diese zunächst unter Berücksich
tigung bescheidmäßig zuerkannter Herabsetzungen 

vorläufig und nach Entscheidung über den Antrag 
endgültig festzusetzen. Jede Änderung der Voraus
setzungen für die Herabsetzung der Abgabe ist dem 
Magistrat unverzüglich mitzuteilen. 

§ 14. (1) Det Schuldner der Grundsteuer von dem 
Grundbesitz, von dem Abwasser in den öffentlichen 
Kanal abgeleitet wird, haftet neben dem Abgabe
schuldner für alle dafür festgesetzten Abgaben und 
Nebenansprüche. Unterliegt der Grundbesitz nicht 
der Grundsteuer, so ist der Haftpflichtige durch 
sinngemäße Anwendung des § 9 Grundsteuergesetz 
1955, BGB!. Nr. 149, in der Fassung BGBI. 
Nr. 570/1982, zu bestimmen. 

(2) Bei Wechse! in der Person des Abgabeschuld
ners haftet auch der neue Abgabeschuldner für alle 
rückständigen Abgabenbeträge samt Nebenansprü
chen, die seit dem Beginn des dem Wechsel in der 
Person vorangegangenen Kalenderjahres fällig 
geworden sind. 

§ 15. (1) Für die erstmalige Ermittlung der 
Abgabe auf Grund der von der öffentlichen 
Wasserversorgung bezogenen oder der aus einer 
Eigenwasserversorgungsanlage entnommenen und 
mittels Wasserzählers im Sinne des § 9 Abs. 5 
erfaßten Wassermenge ist die ab dem erstmaligen 
Inkrafttreten einer Verordnung der Landesregie
rung über die Höhe der Abgabe bezogene oder 
entnommene Wassermenge deran festzustellen. daß 
die je Tag durchschnittlich bezogene oder entnom
mene Wassermenge mit der Anzahl der Tage 
zwischen dem erstmaligen Inkrafttreten einer 
Verordnung und der ersten nach diesem Zeitpunkt 
durchgefühnen Ablesung des Wasserzählers ver
vielfacht wird. Die je Tag durchschnittlich bezogene 
oder entnommene Wassermenge ist in der Weise zu 
ermitteln, daß der Wasserverbrauch zwischen der 
letzten vor und der ersten nach dem erstmaligen 
Inkrafttrcten der Verordnung vorgenommenen 
Wasserzählerablesung durch die Anzahl der zwi
schen diesen beiden Ablesungen gelegenen Tage 
geteilt wird. 

(2) Bei jeder Änderung der Höhe der Abgabe 
durch Verordnung der Landesregierung ist Abs. 1 
analog anzuwenden. 

Abschnitt IV 

Besondere Bestimmungen für die Bemessung und 
Einhebung der Umweltabgabe auf MüU (§ 3) 

§ 16. (1) Die als Jahresabgabe zu erhebende 
Abgabe ist durch Multiplikation folgender Zahlen 
zu errechnen: 

a) Zahl der für die Liegenschaft festgesetzten 
Sammelgefäße (§ 8 Abs. 1 und 2 Müllabfuhr
gesetz 1965), 

b) Zahl der für die Liegenschaft geltenden 
jährlichen Einsammlungen (§8 Abs. 3 und 4 
MillIabfuhrgesetz 1965), 
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c) durch Verordnung der Landesregierung unter 
Bedachtnahme auf § 4 lit. c festzusetzende 
Grundbetrag. Dieser ist mit einern festen 
Betrag je SammeIgefäß festzusetzen und nach 
dem Inhalt der SammeIgefäße zwischen 
Klein- und Großgefäßen zu differenzicren, 
wobei der Grundbetrag für Großgefäße über 
110 Liter Inhalt um den Hundertsatz höher 
festzulegen ist, in dem der Literinhalt der 
Großgefäße über 110 Liter steigt. Sammelge
fäße mit 120 Liter Inhalt sind jenen mit 
110 Liter, Sammelgefäße mit 240 Liter jenen 
mit 220 Liter gleichzuhalten. Bei der Verwen
dung von Müllverdichtern kann die Landesre
gierung einen Zuschlag in der Höhe von 
30 vH des Grundbetrages, gerundet auf einen 
vollen Schillingbetrag, für jedes SammeIgefäß 
festsetzen. 

(2) Soweit gemäß § 6 Abs. 4 lit. a Müllabfuhrge
setz 1965 Groß gefäße auf einem gemeinsamen 
Standplatz aufgestellt sind, ist für die Dauer dieser 
Aufstellung die jährliche Abgabe nach Haushalten 
bzw. Lokalen zu berechnen und beträgt je Haushalt 
bzw. Lokal das Dreizehnfache des Grundbetrages 
für ein Großgefäß bis 110 Liter Inhalt. Nicht ständig 
benützte Baulichkeiten gelten als Lokale im Sinn 
dieser Bestimmung. Sind gemäß § 6 Abs. 4 lit. a 
Müllabfuhrgesetz 1965 Großgefäße für die in 
Kleinganenanlagen gelegenen Kleingartenflächen 
(Lose) auf einem gemeinsamen Standplatz aufge
stellt und liegen die Voraussetzungen des § 8 Abs. 4 
Müllabfuhrgesetz 1965 vor, so ist die jährliche 
Abgabe für die Dauer dieser Aufstellung nach 
Kleinganenflächen (Losen) zu berechnen und 
beträgt je Kleinganenfläche (Los) das Dreißigfache 
des Grundbetrages für ein Kleingefäß. 

S 17. (1) Die Abgabepflicht beginnt bei Liegen
schaften, die in die öffentliche Müllabfuhr einbezo
gen sind (§ 3 Abs. 1 Müllabfuhrgesetz 1965) oder in 
diese einbezogen werden (§ 3 Abs. 2 und 3, § 4 
Abs. 4 Müllabfuhrgesetz 1965), mit dem erSten Tag 
des Monates, der auf die Bereitstellung der 
Einrichtungen der öffentlichen Müllabfuhr folgt. 

(2) Wird die An oder Zahl der für die 
Liegenschaft festgesetzten SammeJgefäße (§ 8 
Abs. 1 und 2 Müllabfuhrgesetz 1965) oder die Zahl 
der für die Liegenschaft geltenden jährlichen 
Einsammlungen (§ 8 Abs. 3 und 4 Müllabfuhrgesetz 
1965) geändert, so erhöht oder vermindert sich die 
Abga~~ mit dem ersten Tag des Monates, der auf 
diese Anderung fOlgt. Wird jedoch auf Grund eines 
schriftlichen Anbringens des Liegenschaftseigentü
mcrs die Art der Sammclgefäße nach § 8 Abs. 1 
Mullabfuhrgesctz 1965, die Zahl der SammeIgefäße 
nach § 8 Abs. 2 Müllabfuhrgesetz 1965 bzw. die 
Zahl der jährlichcn Einsammlungen nach § 8 Abs. 3 
und Abs. 4 Müllabfuhrgesetz 1965 ncu festgesetzt 
und ergibt sich daraus eine Abgabenverminderung, 
so verminden sich die Abgabe bereits mit dem ersten 
Tag des Monates, der auf das Einlangen des 

Anbringens beim Magistrat folgt. Wird die Ver
pflichtung gemäß § 12 Abs. 4 letzter Satz Müllab
fuhrgesetz 1965 nicht rechtzeitig erfüllt, so 
verminden sich die Abgabe erst mit dem ersten Tag 
des Monates, der auf das Einlangen der Anzeige 
beim Magistrat folgt. 

S 18. (1) Abgabeschuldner ist der Eigentümer der 
Liegenschaft, für welche die Abgabepflicht besteht; 
Miteigentümer sind Gesamtschuldner. Im Fall einer 
Änderung in den Eigentumsverhältnissen dauert die 
Abgabepflicht des bisherigen Eigentümers (Mitei
gentümers) bis zum Ende des Kalenderjahres fon, in 
dem die Änderung eingetreten ist; der neue 
Eigentümer (Miteigentümer) haftet für alle rück
ständigen Abgabenbeträge samt Nebenansprüchen, 
die seit dem Beginn des der Änderung in den 
Eigentumsverhältnissen vorangegangenen Kalen
derjahres fällig geworden sind. 

(2) Falls auf fremdem Grund und Boden 
Bauwerke (Superädifikate, Bauwerke als Zuge hör 
eines Baurechts) bestehen, dann gelten die sonst nur 
die Liegenschaften und die Liegenschaftseigentü
mer betreffenden Bestimmungen dieses Gesetzes 
sinngemäß auch für die Bauwerke und deren 
Eigentümer. 

(3) Bei Kleingartenanlagen finden die sonst nur 
fUr die Liegenschaftseigentümer geltenden Bestim
mungen auch auf die Benützer der Kleinganenflä
chen (Lose) sinngemäß Anwendung. 

S 19. (1) Die jährliche Abgabe ist durch 
schriftlichen Bescheid festzusetzen. Die Festsetzung 
der Abgabe gilt so lange, als nicht nach Abs. 3 ein 
neuer Bescheid erlassen wird. 

(2) Der Abgabenbescheid kann noch vor 
Rechtskraft des Bescheides, mit dem die Art und 
Zahl der Sammelgefäße (§ 8 Abs. 1 und 2 
Müllabfuhrgesetz 1965) festgesetzt wird, und, 
sofern die Zahl der jährlichen Einsammlungen (§ 8 
Abs.3 und 4 Müllabfuhrgesetz 1965) mit Bescheid 
festzusetzen ist, vor dessen Rechtskraft erlassen 
werden. 

(3) Im Fall der Änderung des Grundbetrages, der 
Änderung der durch Verordnung festgesetzten Zahl 
der jährlichen Einsammlungen oder der Änderung 
der in Abs. 2 genannten bescheidmäßigen Festset
zungen ist der Abgabenbescheid von Amts wegen 
durch einen neuen Bescheid, dem der geändene 
Grundbetrag oder die geänderten Festsetzungen 
zugrunde zu legen sind, zu ersetzen. Mit der 
Erlassung des neuen Bescheides kann gewartet 
werden, bis die Änderung der in Abs. 2 genannten 
bescheidmäßigen Festsetzungen rechtskräftig ge
worden ist. 

(4) Bei vorübergehender höchstens drei Monate 
dauernder Einschränkung, Verzögerung oder Un
terbrechung der öffentlichen Müllabfuhr wegen 
höherer Gewalt, aus betrieblichen Gründen, auf 
Grund behördlicher Vorschriften, wegen Behinde-

5374/AB XVIII. GP - Anfragebeantwortung (gescanntes Original)8 von 9

www.parlament.gv.at



, ,. 

Ii 

Stück 29, Nr. 43/1989 109 

rung der Zufahrt bzw. der Abfuhr oder dergleichen 
entsteht kein Anspruch auf Abgabenminderung. 

§ 30. Die jährliche Abgabe wird zu je einem 
Viertel am 15. Februar, 15. Mai, 15. August und 
15. November des laufenden Abgabenjahres (Ka
lenderjahres) fällig. 

Abschnitt V 

Allgemeine Bestimmungen und Strafbestimmungen 

§ 21. Soweit in diesem Gesetz das Wasserversor
gungsgesetz 1960, LGBI. für Wien Nr.l0, das 
Kanalräumungs- und Kanalgebührengesetz 1978, 
LGBI. für Wien Nr. 2, und das Müllabfuhrgesetz 
1965, LGBI. für Wien Nr. 19, zitiert werden, sind 
diese in der jeweils geltenden Fassung anzuwenden. 

§ 22. Handlungen oder Unterlassungen, durch 
die die Abgaben hinterzogen oder fahrlässig 
verkürzt werden, sind als Verwaltungsübertretung 

mit Geldstrafen bis zum Zehn fachen des Verkür
zungsbetrages zu bestrafen. 

§ 23. Die Gemeinde hat ihre in diesem Gesetz 
geregelten Aufgaben mit Ausnahme der Durchfüh
rung des Verwaltungsstrafverfahrens und der 
Aufgaben auf dem Gebiet der Verwaltungsvollstrek
kung im eigenen Wirkungsbereich zu besorgen. 

Abschnitt VI 

§ 24. Dieses Gesetz tritt mit 1. Jänner 1990 in 
Kraft. Verordnungen nach § 4 dieses Gesetzes 
können bereits ab dem der Kundmachung dieses 
Gesetzes folgenden Tag erlassen werden. Sie dürfen 
jedoch frühestens zugleich mit diesem Gesetz in 
Kraft treten. 

Der Landeshauptmann: Der Landesamtsdirektor: 

Zilk Bandion 

Erhlldich im Drucksortenverlag der Stadthauptka .. e. I. Rathaus. Stiege 7. Hochparterre. und im Verlag der Österreichischen Staandruck .. ei. 1037 Wien. 
Rennweg 12 a. Telefon 787631-39/295 oder 327 Durchwahl. Verkaufspreis 10.50 S. 

Druck der Österreichischen Staatsdruckerei 
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